
1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Menzendorf über die Erhebung von 

Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
vom 14. April 2014 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) und der §§ 1,2,7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V S 146) 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 833) wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung Menzendorf vom 28. August 2012 nachfolgende 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Menzendorf über die Ergebung von 
Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen vom 10. April 2008 erlassen: 

§ 1 

§ 2 - Beitragspflichtige erhält folgende Fassung: 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist. Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem 
dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechtes anstelle des Eigentümers 
beitragspflichtig. 

§ 2 

§ 5 Abs. 6 - Beitragsmaßstab erhält folgende Fassung: 

Für überwiegend Wohnzwecken dienende Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in 
der Baulast der Gemeinde Menzendorf stehenden Anlage bevorteilt werden, wird der sich 
nach dieser Satzung ergebende Beitrag nur zu zwei Dritteln erhoben. 

§ 3 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft. 

Menzendorf, den 14. April 2014 

XBoerke " y 

Bürgermeisterin 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt 
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 


